
Versicherungsvertrags-Gesetz

178a 178b 178c 178d 178e 178f 178g 178h 178i 178k 178l 178m 178n 178o

Dritter Abschnitt. Lebens- und Kranken-Versicherung
Zweiter Titel. Kranken-Versicherung

§ 178a.
(1) Die Kranken-Versicherung kann auf die Person des Versicherungs-Nehmers oder eines anderen
genommen werden.
(2) Soweit der Versicherungsschutz nach den Grundsätzen der Schadens-Versicherung gewährt wird,
sind die §§ 49 bis 51, 55 bis 60 und 62 bis 68a anzuwenden. Die Vorschriften der §§ 23 bis 30 und des §
41 sind auf die Kranken-Versicherung nicht anzuwenden.
(3) Versichere Person ist die Person, auf die die Versicherung genommen wird. Soweit die Kenntnis und
das Verhaften des Versicherungs-Nehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung
auf die Person eines anderen auch deren Kenntnis und ihr Verhaften in Betracht.
(4) Die Kranken-Versicherung, die ganz oder teilweise den im gesetzlichen Sozialversicherungssystem
vorgesehenen Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz ersetzen kann, ist unbefristet. Abweichend von
§ 8 Abs. 2 Satz 3 kann für die Krankheitskosten und für die Krankenhaustagegeld-Versicherung eine
Mindestdauer bis zu drei Jahren vereinbart werden. Für Ausbildungs-, Auslands- und ReiseKranken-
Versicherungen können Vertragslaufzeiten vereinbart werden.

§ 178b.
(1) Bei der Krankheitskostenversicherung haftet der Versicherer im vereinbarten Umfang für die
Aufwendungen für medizinisch notwendige Heilbehandlung wegen Krankheit oder Unfallfolgen und für
sonstige vereinbarte Leistungen einschließlich solcher bei Schwangerschaft und Entbindung sowie für
ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach gesetzlich eingeführten
Programmen.
(2) Bei der Krankenhaustagegeld-Versicherung ist der Versicherer verpflichtet, bei medizinisch
notwendiger stationärer Heilbehandlung das vereinbare Krankenhaustagegeld zu leisten.
(3) Bei der Krankentagegeldversicherung ist der Versicherer verpflichtet, den als Folge von Krankheit
oder Unfall durch Arbeitsunfähigkeit verursachten Verdienstausfall durch das vereinbarte
Krankentagegeld zu ersetzen.
(4) In der PflegeKranken-Versicherung haftet der Versicherer im Fall der Pflegebedürftigkeit im
vereinbarten Umfang für Aufwendungen, die für die Pflege der versicheren Person entstehen
(Pflegekostenversicherung) oder er leistet das vereinbarte Tagegeld (Pflegetagegeldversicherung).

§ 178c.
(1) Soweit Wartezeiten vereinbart werden, dürfen diese in der Krankheitskosten-, Krankentagegeld-
und Krankenhaustagegeld-Versicherung als allgemeine Wartezeit drei Monate und als besondere
Wartezeit für Entbindung, Psychotherapie, Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferorthopädie acht
Monate nicht überschreiten. In der PflegeKranken-Versicherung darf die Wartezeit drei Jahre nicht
überschreiten.
(2) Personen, die aus einer gesetzlichen Kranken-Versicherung ausscheiden, ist die dort
ununterbrochen zurückgelegte Versicherungszeit auf die Wartezeit anzurechnen, sofern die
Versicherung spätestens zwei Monate nach Beendigung der Vorversicherung zum unmittelbaren
Anschluß daran beantragt wird. Gleiches gilt für Personen, die aus einem öffentlichen Dienstverhältnis
mit Anspruch auf Heilfürsorge ausscheiden.

§ 178d.
(1) Besteht am Tag der Geburt für mindestens ein Elternteil eine Kranken-Versicherung, ist der
Versicherer verpflichtet, dessen neugeborenes Kind ab Vollendung der Geburt ohne Risikozuschläge
und Wartezeiten zu versichern, wenn die Anmeldung zur Versicherung spätestens zwei Monate nach
dem Tag der Geburt rückwirkend erfolgt. Diese Verpflichtung besteht nur insoweit, als der beantragte



Versicherungsschutz des Neugeborenen nicht höher und nicht umfassender als der des versicheren
Elternteils ist.
(2) Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind im Zeitpunkt der Adoption noch
minderjährig ist. Besteht eine höhere Gefahr so ist die Vereinbarung eines Risikozuschlages höchstens
bis zur einfachen Prämienhöhe zulässig.
(3) Als Voraussetzung für die Versicherung des Neugeborenen oder des Adoptivkindes kann eine
Mindestversicherungsdauer des Elternteils vereinbar werden. Diese darf drei Monate nicht
übersteigen.

§ 178e.
ändert sich bei einem Versicherten mit Anspruch auf Beihilfe nach den Grundsätzen des öffentlichen
Dienstes der Beihilfebemessungssatz oder entfällt der Beihilfeanspruch, so hat der Versicherungs-
Nehmer Anspruch darauf, daß der Versicherer den Versicherungsschutz im Rahmen der bestehenden
Krankheitskostentarife so anpaßt, daß dadurch der verändere Beihilfebemessungssatz oder der
weggefallene Beihilfeanspruch ausgeglichen wird. Wird der Antrag innerhalb von zwei Monaten nach
der Änderung gestellt, hat der Versicherer den angepaßten Versicherungsschutz ohne erneute
Risikoprüfung oder Wartezeiten zu gewähren.

§ 178f.
(1) Bei bestehendem Versicherungs-Verhältnis kann der Versicherungs-Nehmer vom Versicherer
verlangen daß dieser Anträge auf Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz
unter Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung annimmt.
Soweit die Leistungen in dem Tarif, in den der Versicherungs-Nehmer wechseln will, höher oder
umfassender sind, als in dem bisherigen Tarif, kann der Versicherer für die Mehrleistung einen
Leistungsausschluß oder einen angemessenen Risikozuschlag und insoweit auch eine Wartezeit
verlangen. Der Versicherungs-Nehmer kann die Vereinbarung eines Risikozuschlages und einer
Wartezeit dadurch abwenden, daß er hinsichtlich der Mehrleistung einen Leistungsausschluß
vereinbart.
(2) Absatz 1 gilt nicht für befristete Versicherungs-Verhältnisse.

§ 178g.
(1) Bei einem Versicherungs-Verhältnis, bei dem die Prämie entsprechend den technischen
Berechnungsgrundlagen nach den §§ 12 und 12a in Verbindung mit § 12c des Versicherungsaufsichts-
Gesetzes zu berechnen ist, kann der Versicherer nur die sich daraus ergebende Prämie verlangen.
Unbeschadet bleibt die Möglichkeit, mit Rücksicht auf ein erhöhtes Risiko einen angemessenen
Risikozuschlag oder einen Leistungsausschluß zu vereinbaren.
(2) Ist bei einem Versicherungs-Verhältnis das ordentliche Kündigungs-Recht des Versicherers
gesetzlich oder vertraglich ausgeschlossen, so ist der Versicherer bei einer als nicht nur vorübergehend
anzusehenden VerÄnderung des tatsächlichen Schadensbedarfs gegenüber der technischen
Berechnungsgrundlage und der daraus errechneten Prämie berechtigt, die Prämie entsprechend den
berichtigten Berechnungsgrundlagen auch für bestehende Versicherungs-Verhältnisse neu
festzusetzen, sofern ein unabhängiger Treuhänder die Berechnungsgrundlagen überprüft und der
Prämienanpassung zugestimmt hat.
(3) Ist bei einem Versicherungs-Verhältnis, bei dem die Prämie entsprechend den technischen
Berechnungsgrundlagen nach den §§ 12 und 12a in Verbindung mit § 12c des Versicherungsaufsichts-
Gesetzes zu berechnen ist, das ordentliche Kündigungs-Recht des Versicherers gesetzlich oder
vertraglich ausgeschlossen, so ist der Versicherer bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden
VerÄnderung der Verhältnisse des Gesundheitswesens berechtigt, die Versicherungs-Bedingungen und
die Tarifbestimmungen den veränderen Verhältnissen anzupassen, wenn die Änderungen zur
hinreichenden Wahrung der Belange der Versicheren erforderlich erscheinen und ein unabhängiger
Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat.
Ist in den Versicherungs-Bedingungen eine Bestimmung unwirksam, findet Satz 1 entsprechende
Anwendung, wenn zur Fortführung des Vertrages dessen Ergänzung notwendig ist.
(4) Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden Änderungen nach den Absätzen 2 und 3 zu Beginn des
zweiten Monats wirksam, der auf die Benachrichtigung des Versicherungs-Nehmers folgt.

§ 178h.



(1) Vorbehaltlich einer vereinbaren Mindestversicherungsdauer in der Krankheitskosten- und in der
Krankenhaustagegeld-Versicherung kann der Versicherungs-Nehmer ein Kranken-Versicherungs-
Verhältnis, das für die Dauer von mehr als einem Jahr eingegangen ist, zum Ende des ersten Jahres
oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten kündigen. Die
Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden.
(2) Wird eine versichere Person kraft Gesetzes kranken- oder pflegeversicherungspflichtig, so kann der
Versicherungs-Nehmer binnen zwei Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht eine
Krankheitskosten-, eine Krankentagegeld- oder eine PflegeKranken-Versicherung rückwirkend zum
Eintritt der Versicherungspflicht kündigen. Macht der Versicherungs-Nehmer von seinem Kündigungs-
Recht Gebrauch, steht dem Versicherer die Prämie nur bis zu diesem Zeitpunkt zu. Später kann der
Versicherungs-Nehmer das Versicherungs-Verhältnis zum Ende des Monats kündigen, in dem er den
Eintritt der Versicherungspflicht nachweist. Der Versicherungspflicht steht gleich der gesetzliche
Anspruch auf Familienversicherung oder der nicht nur vorübergehende Anspruch auf Heilfürsorge aus
einem beamtenrechtlichen oder ähnlichen Dienstverhältnis.
(3) Hat eine Vereinbarung im Versicherungs-Vertrag zur Folge, daß bei Erreichen eines bestimmten
Lebensalters oder bei Eintreten anderer dort genannter Voraussetzungen die Prämie für ein anderes
Lebensalter oder eine andere Altersgruppe gilt oder die Prämie unter Berücksichtigung einer
Alterungsrückstellung berechnet wird, kann der Versicherungs-Nehmer das Versicherungs-Verhältnis
hinsichtlich der betroffenen versicherten Person binnen zwei Monaten nach der Änderung zum
Zeitpunkt deren Inkrafttretens kündigen, wenn sich die Prämie durch die Änderung erhöht.
(4) Erhöht der Versicherer aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie oder vermindert er die
Leistung, so kann der Versicherungs-Nehmer hinsichtlich der betroffenen versicherten Personen
innerhalb von einem Monat nach Zugang der Änderungsmitteilung mit Wirkung für den Zeitpunkt
kündigen, zu dem die Prämienerhöhung oder die Leistungsminderung wirksam werden soll.
(5) Hat sich der Versicherer vorbehalten, die Kündigung auf einzelne versicherte Personen oder Tarife
zu beschränken und macht er von dieser Möglichkeit Gebrauch, so kann der Versicherungs-Nehmer
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung die Aufhebung des übrigen Teils der
Versicherung zu dem Zeitpunkt verlangen, in dem die Kündigung wirksam wird. Satz 1 gilt
entsprechend, wenn der Versicherer die Anfechtung oder den Rücktritt nur für einzelne versicherte
Personen oder Tarife erklärt. In diesen Fällen kann der Versicherungs-Nehmer die Aufhebung zum
Schluß des Monats verlangen, in dem ihm die Erklärung des Versicherers zugegangen ist.

§ 178i.
(1) Die ordentliche Kündigung einer Krankheitskosten-, Krankentagegeld- und einer PflegeKranken-
Versicherung durch den Versicherer ist ausgeschlossen, wenn die Versicherung ganz oder teilweise den
im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorgesehenen Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz
ersetzen kann. Sie ist weiterhin ausgeschlossen für eine Krankenhaustagegeld-Versicherung, die neben
einer Krankheitskostenvollversicherung besteht. Eine Krankentagegeldversicherung, für die kein
gesetzlicher Anspruch auf einen Beitragszuschuß des Arbeitgebers besteht, kann der Versicherer
abweichend von Satz 1 in den ersten drei Jahren unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum
Ende eines jeden Versicherungsjahres kündigen.
(2) Liegen bei einer Krankenhaustagegeld-Versicherung oder einer Krankheitskosten-Teilversicherung
die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht vor, so kann der Versicherer das Versicherungs-Verhältnis
nur innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre zum Ende eines Versicherungsjahres kündigen. Die
Kündigungs-Frist beträgt drei Monate.
(3) Die ordentliche Kündigung eines Gruppenversicherungs-Vertrages durch den Versicherer ist
zulässig, wenn die versicherten Personen das Versicherungs-Verhältnis unter Anrechnung der aus dem
Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung zu den Bedingungen der Einzelversicherung
fortsetzen können.

§ 178k.
Wegen einer Verletzung der dem Versicherungs-Nehmer bei der Schließung des Vertrages obliegenden
Anzeigepflicht kann der Versicherer vom Vertrag nicht mehr zurücktreten, wenn seit der Schließung
drei Jahre verstrichen sind. Das Rücktritts-Recht bleibt bestehen, wenn die Anzeigepflicht arglistig
verletzt worden ist.

§ 178l.



Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungs-Nehmer oder die
versicherte Person die Krankheit oder den Unfall bei sich selbst vorsätzlich herbeigeführt hat.

§ 178m.
Der Versicherer ist verpflichtet, auf Verlangen des Versicherungs-Nehmers oder jeder versicherten
Person einem von ihnen benannten Arzt Auskunft über und Einsicht in Gutachten zu geben, die er bei
der Prüfung seiner Leistungspflicht über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung eingeholt
hat. Der Auskunftsanspruch kann jedoch nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem
gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden.

§ 178n.
(1) Endet das Versicherungs-Verhältnis durch den Tod des Versicherungs-Nehmers, so sind die
versicherten Personen berechtigt, binnen zwei Monaten nach dem Tod des Versicherungs-Nehmers die
Fortsetzung des Versicherungs-Verhältnisses unter Benennung des künftigen Versicherungs-Nehmers
zu erklären.
(2) Kündigt der Versicherungs-Nehmer das Versicherungs-Verhältnis insgesamt oder für einzelne
versicherte Personen, so gilt Absatz 1 entsprechend. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn der
Versicherungs-Nehmer nachweist, daß die versicherte Person von der Kündigungserklärung Kenntnis
erlangt hat.

§ 178o.
Auf eine Vereinbarung, durch welche von den Vorschriften des § 178a Abs. 4, der §§ 178c bis 178f, des §
178g Abs. 1 bis 3 und der §§ 178h bis 178n zum Nachteil des Versicherungs-Nehmers oder der
versicherten Person abgewichen wird, kann sich der Versicherer nicht berufen.


